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Santoitnlcr A^anbtuerfer=
uttb ©ctuerbcocrcitt 3iirid).
®erfelbe tagte legten Sonntag
in itjatnnl unter bem *rßräft=
bium t>on Budjbrucfer ißeter
non ißfäffifon. Schloffermeifter

©eilinger berichtet über ba§ Setjrtingêregulatio unb beffen
ßanbfjabung, ®r. fpafner über bie Bebeutung ber SBaarem
fjäufer, ®r. Cbinga über bie 2tntiftreif=3uitiatioe (bie
mir an anberer Stelle biefel Blattes abbruefen). Stach
ben Berfjanblungen tourbe bie ©etoerbeauèftellung befud)t.

©larncr Stantonaler Bnmtteiftmterltflttb. 3ur 2Bah=

rung gemeinfdjaftticfjer BerufSintereffen unb Befjanblung
aller ba§ Baugeroerbe betreffenben fragen fjaben ficf)

befannttid) bie glarnerifdjen Baumeifter ju einer Ber=
einbarung pfammengefd)loffen, bie in letter 3eit bei

«teureren ©elegenheiten an bie Ceffenttidjf'eit getreten ift.
®erfd)iebene laut getoorbene Stimmen laffen e§ nmnfrf)=
bar erfdjeinen, über ben 3u>ed: unb ba§ Ber=
banbeê bie Oeffentticf)feit aufjuflären, um nicfjt bie ba
unb bort oerbreitete Sluffaffung umoiberfprodjen p laffen,
al§ ob biefe ©enoffenfdjaft auëfcfjlie^licî) ein ©egengcroidjt
Segenüber ber Slrbeiterorganifation fei unb ifjre @jiften$=
Berechtigung lebiglid) au§ bem Kampfe gegen bie 31rbeiter=
fdjaft ableite.

Bßie in ben oerfdjiebenften 3'feigen getoerblidjer
Sätigfeit fjaben bie Berfjältniffe, toie fie fiel) im 8aufe
ber f)af)re fjerauêentroidelt hatten, Mifsfiänbe gezeitigt,
bie auf bie $auer unerträglich p toerbett brofjten unb
für ba§ Baumeiftergetoerbe eine ©efafjr tourbett. 2Ba§
lag näljer, al§ bett 3ufammenfchlufi ber gemeinfanten
Antereffen anpftreben unb fo oereint ben 21u§toüd)fen
bie Spi^e p brechen?

®ie§ glaubt ber Baumeifteroerbanb p erreichen,
inbettt er ein oerbinb(id)e3 ißrei§regulatiü für bie

SCaglohnarbeiten, für Materialien unb fleinere Slfforbe
aufgeftellt hol, beffen Sticfjtbeachtung für bie Mitglieber
bebeutenbe ©elbbufjen nadj fich sieht. Um eine genaue
Kontrolle p ermöglichen, ift ber Borftanb ermächtigt
roorben, bei jebem Mitg lieb beliebig eine Bücheroifitation
üorjunefjmen.

®er roefentlichfte 3tr>etf ber Bereinigung liegt jebod)
in ber Siegelung be§ Subntiffion§ioefen§. äBenit
e§ bent Berbattb gelingt, auf biefent ©ebiete einen gort=
fchritt p erzielen, bie giftigen Blüten am Baume biefeê
©enterbe! auêproben unb bamit auch für anbere Beruf!*
Stoeige bahnbrechenb ooranpgehen, bann fann fid) ber
Baumeifteroerein ein roirtliche! Berbienft auch für toeitere
Greife be! getoerbltd)en Seben! erringen, fyür fämtliche
Submiffiotten innerhalb be! Danton! mürben bittbenbe

3Sorfchriften aufgeftellt. ®ie fich um einen Bau intern

effierenben Mitglieber haben fich Beim fßräfibenten ber

Äommiffion anptnelben. ©in oont fÇall p gall ju
toäh(enbe§ Kollegium führt bie Berechnungen au§. Sollte

die schweiz.
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Uerbandswesen.

Kantonaler Handwerker-
nnd Gcwerbcvcrein Zürich.
Derselbe tagte letzten Sonntag
iit Thalwil unter dem Präsi-
dium von Buchdrucker Peter
vonPfäffikon. Schlossermeister

Geilinger berichtet über das Lehrlingsregulativ und dessen

Handhabung, Dr. Hafner über die Bedeutung der Waaren-
Häuser, Dr. Odinga über die Antistreik-Juitiative (die
wir an anderer Stelle dieses Blattes abdrucken). Stach
den Verhandlungen wurde die GeWerbeausstellung besucht.

Glarner Kantonaler Banmcistervcrband. Zur Wah
rung gemeinschaftlicher Berufsinteressen und Behandlung
aller das Baugewerbe betreffenden Fragen haben sich

bekanntlich die glarnerischen Baumeister zu einer Ver-
einbarung zusammengeschlossen, die in letzter Zeit bei

mehreren Gelegenheiten an die Oeffentlichkeit getreten ist.
Verschiedene laut gewordene Stimmen lassen es wünsch-
bar erscheinen, über den Zweck und das Ziel des Ver-
bandes die Oeffentlichkeit aufzuklären, um nicht die da
und dort verbreitete Auffassung unwidersprochen zu lassen,
als ob diese Genossenschaft ausschließlich ein Gegengewicht
gegenüber der Arbeiterorganisation sei und ihre Existenz-
berechtigung lediglich aus dem Kampfe gegen die Arbeiter-
schaff ableite.

Wie in den verschiedensten Zweigen gewerblicher
Tätigkeit haben die Verhältnisse, wie sie sich im Laufe
der Jahre herausentwickelt hatten, Mißstände gezeitigt,
die auf die Dauer unerträglich zu werden drohten und
für das Baumeistergewerbe eine Gefahr wurden. Was
lag näher, als den Zusammenschluß der gemeinsamen
Interessen anzustreben und so vereint den Auswüchsen
die Spitze zu brechen?

Dies glaubt der Baumeisterverband zu erreichen,
indem er ein verbindliches Preisregulativ für die

Taglohnarbeiten, für Materialien und kleinere Akkorde
ausgestellt hat, dessen Nichtbeachtung für die Mitglieder
bedeutende Geldbußen nach sich zieht. Um eine genaue
Kontrolle zu ermöglichen, ist der Vorstand ermächtigt
worden, bei jedem Mitglied beliebig eine Büchervisitation
vorzunehmen.

Der wesentlichste Zweck der Vereinigung liegt jedoch
in der Regelung des Submissionswesens. Wenn
es dem Verband gelingt, auf diesen: Gebiete einen Fort-
schritt zu erzielen, die giftigen Blüten am Baume dieses
Gewerbes auszuroden und damit auch für andere Berufs-
zweige bahnbrechend voranzugehen, dann kann sich der
Baumeisterverein ein wirkliches Verdienst auch für weitere
Kreise des gewerblichen Lebens erringen. Für sämtliche
Submissionen innerhalb des Kantons wurden bindende

Vorschriften aufgestellt. Die sich um einen Bau inter-
essierenden Mitglieder haben sich beim Präsidenten der
Kommission anzumelden. Ein vom Fall zu Fall zu
wählendes Kollegium führt die Berechnungen aus. Sollte
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irgenb ein SRUglieb in »erroanbtfcfyaftlitfjem 33er£)ättniffe
ober burcß Sefanntfcßaft, ©efcßäftSoerbinbungen k. 2luS=

ficfjt ßaben, bie Ausführung ber Saute p erhalten, fo
ift er pm ooraßerein bap Verhalten, bie niebrigfte
©ingabe p machen. Sei ©ubmiffionen in ©emeinben
tommen felbfirebenb nor allem Die in ber betreffenben
©emeinbe anfäffigen SerbanbSmitglieber in Setracßt.
©rft wenn benfeiben infolge p weitläufiger Arbeit meßt

möglich ift, bie Offerte fetbft auSpfüßren, fommt in
erfter Sinie baSjenige SJtitglieb in Setracßt, baS bisanßin
bei folcßen Arbeiten am roenigften 6erüc£fic£)tigt werben
tonnte. Sei freier 2ßaßl beS Sauherrn ift ber lieber*
nehmer nerpflicßtet, an ber non ber ßommiffion feft=

gefegten Saufumme feftpßalten. Sei unbeftimmten fallen
entfcßeibet baS SooS. fÇûr Uebertretungen biefer Sor*
fcßriften finb Süßen in prozentualem SerßältniS pr
Saufumme feftgefeßt.

Stuf biefer SafiS hofft ber Serbanb, bas Saumeifter*
gewerbe fanieren p tonnen. Siefen Sefirebungen ift
ber befie ©rfolg p münfcßen. ©ie entfpringen burcßauS
meßt einem reattionären ©eifte, fonbern ber ©rfenntniS
ber mirtfcßaftlicßen ^jmperatioe unferer Sage! („©1.9Î.")

KampfCbronik.
DAanrcrftreif in Büricß. 9tacß einer ©rl)ebung nom

31. 3uli haben feit bem 18. Quli 500 9Jtann bie Arbeit
bebingungSloS wieber aufgenommen. @S arbeiten beute
wieber etwa 1200 SJÎaurer in ber ©tabt. DJtan barf
alfo woßt fagen, baß ber ©treif feinem ©nbe
entgegengeht.

Ser 3iird)er Dlînnrcrmeiftcrucrcin hat auf baS Schreiben
be§ .fperrn ©tabtpräftbent ißeftalop, in melcßem er biefen
Serein einlabet, nochmals mit ben Arbeiterführern nor
ba§ ©inigungSamt befjufS ©treiffcßlicßtung zu erfcßeinen,
geantwortet, er ßalte an feinem Sefcßluffe oom 12. Quli
feft, auf weitere Serßanbiungen oor bem ©inigungSamt
ju oerjicfjten.

tötaurerauSfpemutg itt ber SBaabt. äftit bem Soli=
baritätSgefüßl ber maabtlänbifcßen Saumeifterftßaft
fcßeint eS nicßt weit ber p fein, beim für bie ©egenb
Peut ÜDtontreuj; unb Scöeß wirb bie AuSfperrung ber
ÜJtaurer als PoUftänbig gejcßeitert betrachtet. 9Jtit AuS=
nähme einiger aus Saufanne getommener SDtaurer unb
^anblanger würbe niemanb

'
entlaffen. 3" tßöerbon

finb bie Saumeifter bem AuSfperrungSbefcßluß ber
Saufanner Unternehmer ebenfalls nicht nacßgefommcn.

2>cr 3i»«utertc«teftreif in St. ©allen ift becttbigt!
9tacß 100 tägigerSauerbeS ©treit'S haben bie Limmer*
leute bie Arbeit mieber bebingungSloS aufgenommen ;

fie haben alfo nichts gewonnen, wohl aber runb je 100
Saglöhne nerloren unb baburcß ficß unb ihre gamilien
in ©cßulben unb ©lenb geftürjt! S)er lOftünbige
Arbeitstag, um ben fiiß ber ©treit größtenteils
breite, ift geblieben, banf bem f eft en 3 uf antrnen*
halt ber SJÎeifter. S)aS „Sagbl." macht bap folgenbe
Setracßtung:

,,©S ift ein gemifdjtes ©efühl, mit welchem biefe
9îac£)ricf)t aufgenommen wirb, ©inmal baSjenige ber
Sefriebigung barüber, baß ber ©trei! einblich fein ©nbe
erreicht hat — wirfen folc^e AuSftänbe im wirtfcßaft*
ließen Organismus boeß nießt anberS als wie ein fyremb=
förper, beffen Sefeitigung als allgemeines SebürfniS unb
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irgend ein Mitglied in verwandtschaftlichem Verhältnisse
oder durch Bekanntschaft, Geschäftsverbindungen :c. Aus-
ficht haben, die Ausführung der Baute zu erhalten, so

ist er zum vornherein dazu verhalten, die niedrigste
Eingabe zu machen. Bei Submissionen in Gemeinden
kommen selbstredend vor allem die in der betreffenden
Gemeinde ansässigen Verbandsmitglieder in Betracht.
Erst wenn denselben infolge zu weitläufiger Arbeit nicht
möglich ist, die Offerte selbst auszuführen, kommt in
erster Linie dasjenige Mitglied in Betracht, das bisanhin
bei solchen Arbeiten am wenigsten berücksichtigt werden
konnte. Bei freier Wahl des Bauherrn ist der Ueber-

nehmer verpflichtet, an der von der Kommission fest-
gesetzten Bausumme festzuhalten. Bei unbestimmten Fällen
entscheidet das Loos. Für Uebertretungen dieser Vor-
schristen sind Bußen in prozentualem Verhältnis zur
Bausumme festgesetzt.

Auf dieser Basis hofft der Verband, das Baumeister-
gewerbe sanieren zu können. Diesen Bestrebungen ist
der beste Erfolg zu wünschen. Sie entspringen durchaus
nicht einem reaktionären Geiste, sondern der Erkenntnis
der wirtschaftlichen Imperative unserer Tage! („Gl. N.")

Hampf-MoM.
Maurcrstreik in Zürich. Nach einer Erhebung vom

AI. Juli haben seit dem 18. Juli 500 Mann die Arbeit
bedingungslos wieder aufgenommen. Es arbeiten heute
wieder etwa 1200 Maurer in der Stadt. Man darf
also wohl sagen, daß der Streik seinem Ende
entgegengeht.

Der Zürcher Maurcrmcistcrvcrcin hat auf das Schreiben
des Herrn Stadtpräsident Pestalozzi, in welchem er diesen
Verein einladet, nochmals mit den Arbeiterführern vor
das Einigungsamt behufs Streikschlichtung zu erscheinen,
geantwortet, er halte an seinem Beschlusse vom 12. Juli
fest, auf weitere Verhandlungen vor dem Einigungsamt
zu verzichten.

Maurerausfperrnng in der Waadt. Mit dem Svli-
daritätsgefühl der waadtländischen Baumeisterschaft
scheint es nicht weit her zu sein, denn für die Gegend
Vvn Montreux und Vcvey wird die Aussperrung der
Maurer als vollständig gescheitert betrachtet. Mit Aus-
nähme einiger aus Lausanne gekommener Maurer und
Handlanger wurde niemand entlassen. In thverdou
sind die Baumeister dem Aussperrungsbeschluß der
Lausanner Unternehmer ebenfalls nicht nachgekommen.

Der Zimmcrlcutestrcik in St. Gallen ist beendigt!
Nach 100 tägigerDauerdes Streiks haben die Zimmer-
leute die Arbeit wieder bedingungslos aufgenommen;
sie haben also nichts gewonnen, wohl aber rund je 100
Taglöhne verloren und dadurch sich und ihre Familien
in Schulden und Elend gestürzt! Der 10stündige
Arbeitstag, um den sich der Streit größtenteils
drehte, ist geblieben, dank dem festen Zusamm en-
halt der Meister. Das „Tagbl." macht dazu folgende
Betrachtung:

„Es ist ein gemischtes Gefühl, mit welchem diese

Nachricht aufgenommen wird. Einmal dasjenige der
Befriedigung darüber, daß der Streik eindlich sein Ende
erreicht hat — wirken solche Ausstände im wirtschaft-
lichen Organismus doch nicht anders als wie ein Fremd-
körper, dessen Beseitigung als allgemeines Bedürfnis und
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